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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 Gesetz 
über die politischen Rechte (PRG) 

        

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 141.1 Gesetz über die politi-
schen Rechte vom 05.06.2012 (PRG) 
(Stand 01.01.2021) wird wie folgt geän-
dert: 

   

Art.  5 
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer 

    

1 Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizer sind in kantonalen An-
gelegenheiten stimmberechtigt, wenn 
sie das 18. Altersjahr zurückgelegt 
haben und ihre Stimmgemeinde nach 
Artikel 18 ASG im Kanton Bern liegt. 

1 Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizer sind in kantonalen Angelegen-
heiten stimmberechtigt, wenn sie das 18
16. Altersjahr zurückgelegt haben und 
ihre Stimmgemeinde nach Artikel 18 ASG 
im Kanton Bern liegt. Wer das 18. Alters-
jahr zurückgelegt hat, kann gewählt wer-
den. 

   

Art.  37 
3. Nichtständige Mitglieder 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 Die nichtständigen Mitglieder der 
Stimmausschüsse werden für jede 
Wahl oder Abstimmung aus der Mitte 
der Stimmberechtigten der Gemeinde 
gewählt. 

1 Die nichtständigen Mitglieder der 
Stimmausschüsse werden für jede Wahl 
oder Abstimmung aus der Mitte der 
Stimmberechtigten der Gemeinde, die das 
18. Altersjahr zurückgelegt haben, ge-
wählt. 

   

2 Alle Stimmberechtigten der Gemein-
de sind verpflichtet, nach Bedarf perio-
disch als nichtständige Mitglieder eines 
Stimmausschusses zu amten. 

2 Alle Stimmberechtigten der Gemeinde, 
die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, 
sind verpflichtet, nach Bedarf periodisch 
als nichtständige Mitglieder eines Stimm-
ausschusses zu amten. 

   

3 Von der Pflicht zur Mitwirkung in ei-
nem Stimmausschuss ausgenommen 
sind 

    

a hauptamtliche Richterinnen und Rich-
ter, 

    

b Mitglieder der Staatsanwaltschaft,     

c Personen, die das 60. Altersjahr 
zurückgelegt haben, und 

    

d Personen, denen wegen Krankheit 
oder aus anderen wichtigen Gründen 
die Ausübung des Amtes nicht zu-
zumuten oder nicht möglich ist. 

    

Art.  56 
Wählbarkeitsvoraussetzungen 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 In den Grossen Rat, den Regierungs-
rat, den Ständerat ist wählbar, wer im 
Kanton stimmberechtigt ist und gültig 
zur Wahl vorgeschlagen wird. 

1 In den Grossen Rat, den Regierungsrat, 
und den Ständerat ist wählbar, wer im 
Kanton stimmberechtigt ist, das 18. Al-
tersjahr zurückgelegt hat und gültig zur 
Wahl vorgeschlagen wird. 

   

2 Die Wählbarkeit als Regierungsstatt-
halterin oder Regierungsstatthalter 
richtet sich nach Artikel 2 des Geset-
zes vom 28. März 2006 über die Re-
gierungsstatthalterinnen und Regie-
rungsstatthalter (RStG)1). 

    

3 Die Wählbarkeit in den Bernjurassi-
schen Rat richtet sich nach Artikel 5 
Absatz 2 des Gesetzes vom 13. Sep-
tember 2004 über das Sonderstatut 
des Berner Juras und über die franzö-
sischsprachige Minderheit des zwei-
sprachigen Amtsbezirks Biel (Sonder-
statutsgesetz, SStG)2). 

    

Art.  77 
7. Fehlen von Wahlvorschlägen 

    

1 Werden in einem Wahlkreis keine 
Vorschläge form- und fristgerecht ein-
gereicht, so ist jede in kantonalen An-
gelegenheiten stimmberechtigte Per-
son wählbar. 

1 Werden in einem Wahlkreis keine Vor-
schläge form- und fristgerecht eingereicht, 
so ist jede in kantonalen Angelegenheiten 
stimmberechtigte Person wählbar, die das 
18. Altersjahr zurückgelegt hat. 

   

                                                   
1) BSG 152.321 
2) BSG 102.1 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Enthalten die bereinigten Vorschläge 
zusammen weniger Kandidatinnen und 
Kandidaten, als dem Wahlkreis Man-
date zustehen, so werden die Kandi-
datinnen und Kandidaten vom Regie-
rungsrat für gewählt erklärt. Für die 
übrigen Sitze ist jede in kantonalen 
Angelegenheiten stimmberechtigte 
Person wählbar. 

2 Enthalten die bereinigten Vorschläge 
zusammen weniger Kandidatinnen und 
Kandidaten, als dem Wahlkreis Mandate 
zustehen, so werden die Kandidatinnen 
und Kandidaten vom Regierungsrat für 
gewählt erklärt. Für die übrigen Sitze ist 
jede in kantonalen Angelegenheiten 
stimmberechtigte Person wählbar, die das 
18. Altersjahr zurückgelegt hat. 

   

3 Gewählt ist, wer die meisten Stim-
men erhalten hat. Bei gleicher Stim-
menzahl entscheidet das Los (Art. 92). 

    

4 Das für den Wahlkreis zuständige 
Regierungsstatthalteramt stellt in einer 
amtlichen Bekanntmachung das Feh-
len genügender Wahlvorschläge fest. 
Die Bekanntmachung gibt die im kon-
kreten Fall zutreffende Bestimmung 
von Absatz 1 oder 2 sowie Absatz 3 
wieder. 

    

 II.    

 1. 
Der Erlass 102.1 Gesetz über das Son-
derstatut des Berner Juras und über die 
französischsprachige Minderheit des 
zweisprachigen Amtsbezirks Biel vom 
13.09.2004 (Sonderstatutsgesetz, SStG) 
(Stand 01.01.2021) wird wie folgt geän-
dert: 

   

Art.  5 
Wahlrecht 

Art.  5 
Wahlrecht und Wählbarkeit 

   



- 5 -  
 
 

 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 Wahlberechtigt sind die in kantonalen 
Angelegenheiten Stimmberechtigten 
mit Wohnsitz in einem der drei bernju-
rassischen Amtsbezirke. 

1 Wahlberechtigt sind die in kantonalen 
Angelegenheiten Stimmberechtigten mit 
Wohnsitz in einem der drei bernjurassi-
schen Amtsbezirke. 

   

 a die in kantonalen Angelegenheiten 
Stimmberechtigten mit Wohnsitz in der 
Verwaltungsregion Berner Jura, 

   

 b Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizer, deren Stimmgemeinde im 
Sinne von Artikel 18 des Bundesgeset-
zes vom 26. September 2014 über 
Schweizer Personen und Institutionen 
im Ausland (Auslandschweizergesetz, 
ASG)1) in der Verwaltungsregion Berner 
Jura liegt. 

   

 1a Wählbar sind die gemäss Absatz 1 
stimmberechtigten Personen, die das 18. 
Altersjahr zurückgelegt haben. 

   

2 Wählbar sind die in kantonalen Ange-
legenheiten Stimmberechtigten mit 
Wohnsitz in einem dieser Amtsbezirke. 

2 Aufgehoben.    

 2. 
Der Erlass 170.11 Gemeindegesetz vom 
16.03.1998 (GG) (Stand 01.11.2020) wird 
wie folgt geändert: 

   

Art.  13 
Stimmrecht 

    

                                                   
1) SR 195.1 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 Stimmberechtigt in Gemeindeange-
legenheiten sind die seit drei Monaten 
in der Gemeinde wohnhaften, in kan-
tonalen Angelegenheiten stimmbe-
rechtigten Personen. 

1 Stimmberechtigt in Gemeindeangele-
genheiten sind die seit drei Monaten in 
der Gemeinde wohnhaften, in kantonalen 
Angelegenheiten stimmberechtigten Per-
sonen. Wer das 18. Altersjahr zurückge-
legt hat, kann gewählt werden.  

   

Art.  35 
Wählbarkeit 

    

1 Wählbar sind     

a in den Gemeinderat, in das Gemein-
deparlament, in das Präsidium und 
das Vizepräsidium der Gemeinde-
versammlung die in der Gemeinde 
Stimmberechtigten, 

a in den Gemeinderat, in das Gemeinde-
parlament, in das Präsidium und das Vi-
zepräsidium der Gemeindeversamm-
lung die in der Gemeinde Stimmberech-
tigten, die das 18. Altersjahr zurückge-
legt haben, 

   

b in Kommissionen mit Entscheidbe-
fugnis die in eidgenössischen Ange-
legenheiten Stimmberechtigten, 

    

c in Kommissionen ohne Entscheidbe-
fugnis alle urteilsfähigen Personen. 

    

2 Das Organisationsreglement kann 
die Wählbarkeit von Kommissionsmit-
gliedern auf die Stimmberechtigten 
beschränken. 

2 Das Organisationsreglement kann die 
Wählbarkeit von Kommissionsmitgliedern 
auf die Stimmberechtigten, die das 18. 
Altersjahr zurückgelegt haben, beschrän-
ken. 

   

3 Das Organisationsreglement kann 
die Wiederwählbarkeit einschränken, 
jedoch nicht für mehr als eine Amts-
dauer. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

4 Die Wählbarkeit von Mitgliedern des 
Gemeindeparlaments, des Gemeinde-
rates, des Rechnungsprüfungsorgans 
und von Kommissionen sowie die 
Wählbarkeit des Präsidiums und des 
Vizepräsidiums der Gemeindever-
sammlung darf nicht durch Höchstal-
tersgrenzen beschränkt werden. 

    

5 Das Reglement kann für Jugendpar-
lamente angemessene Höchst- und 
Mindestaltersgrenzen festlegen. 

    

Art.  113 
2. Stimmrecht 

    

1 Stimmberechtigt in der Burgerge-
meinde sind alle dort wohnhaften, in 
kantonalen Angelegenheiten stimmbe-
rechtigten Burgerinnen und Burger. 

1 Stimmberechtigt in der Burgergemeinde 
sind alle dort wohnhaften, in kantonalen 
Angelegenheiten stimmberechtigten Bur-
gerinnen und Burger. Wer das 18. Alters-
jahr zurückgelegt hat, kann gewählt wer-
den.  

   

2 Das Organisationsreglement der 
Burgergemeinde kann das Stimmrecht 
auch den Burgerinnen und Burgern 
einräumen, die auswärts wohnen. 

    

 III.    

      Keine Aufhebungen.         

 IV.    

 Diese Änderung tritt zusammen mit der 
Änderung vom ■■■ der Kantonsverfas-
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Antrag Kommission I Antrag Regie-
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sung (KV)1) in Kraft. 

 Bern, 28. April 2021 Bern, 28. Juni 2021 Bern, 18. August 2021 

 Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: Schnegg 
Der Staatsschreiber: Auer 

Im Namen der Kommission 
Der Präsident: Zaugg-Graf 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Die Präsidentin: Simon 
Der Staatsschreiber: 
Auer 

 

                                                   
1) BSG 101.1 


